
Geschäftsstelle TV Bad Säckingen    
Postfach 1141, 79702 Bad Säckingen   
info@tvbadsaeckingen.de  
www.tvbadsaeckingen.de

BEITRÄGE unter 14 Jahre 14 - 17 Jahre ab 18 Jahre Familie Passiv
Grundbeitrag TV 72 € 72 € 90 € 180 € 21 €

Zusätzliche Mitgliedsbeiträge der Abteilungen

Aikido 36 € 48 € 60 € 120 € 15 €
Badminton 36 € 36 € 48 € 84 € –
Herzsport
Leichtathletik 12 € 12 € 12 € 24 € 6 €
Turnen 12 € 12 € 12 € 24 € –
Volleyball 6 € 6 € 54 € 108 € 24 €

Basketball
unter 10 unter 12 unter 14 unter 16 unter 18 Azubi Erw. m.Linz. Erw. o.Linz Passiv Familie

24 € 72 € 84 € 96 € 108 € 108 € 132 € 24 € – 216 €

Die Zahlung der Beiträge erfolgt nur durch Abbuchungsermächtigung:
Ausnahmen gibt es nur in begründeten Einzelfällen z.B. Wohnsitz im Ausland. Wenn eine Rechnung zur Überweisung des Beitrags ausgestellt werden muss, 
wird eine Gebühr von 3 Euro erhoben. Auf Antrag kann der Beitrag auch halbjährlich erhoben werden. Die altersbedingte Erhöhung der Beiträge erfolgt in 
dem Jahr, das dem jeweiligen Geburtstag folgt. Eine Ermäßigung des Grundbeitrags während des Wehr- oder Zivildienstes auf die Hälfte ist möglich. Dies 
muß schriftlich beantragt werden unter Nachweis der Zeitdauer des Dienstes. Eine Änderung des Status aktiv/passiv muss schriftlich der Geschäftsstelle 
gemeldet werden und wird ab dem nächstfolgenden Kalenderjahr gültig. Bei Eintritt im laufenden Kalenderjahr wird nur noch der anteilige Beitrag bis zum 
Jahresende erhoben. 

Beitrittserklärung (Version September 2018)

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Mitglied zum Turnverein Bad Säckingen 1881 e.V.

Bitte Ankreuzen:  Aikido   Badminton   Basketball   Herzsport   Leichtathletik   Turnen   Volleyball  

Passiv    
Aktiv  

Meine Mitgliedschaft 
beginnt am Mitgliedsnummer

W  
M 

Vorname Nachname Geburtstag Geschlecht

Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefonnummer/Handy

e-mail Adresse Nationalität

Name Erziehungsberechtigter 
bei Jugendlichen unter 18 Jahren

 Herr
 Frau

Vorname Nachname

Ich verpflichte mich den gültigen Jahresbeitrag regelmäßig am Anfang des Kalenderjahres abbuchen zu lassen. Als Erziehungsberechtigter verpflichte ich mich 
auch die Mitgliedsbeiträge meiner Kinder bis zum Beginn der Volljährigkeit zu entrichten. Meine Mitgliedschaft im TV Bad Säckingen kann ich jeweils zum 30.6. oder 
31.12. des laufenden Kalenderjahres kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und spätestens zum letzten Tag des Quartals der Geschäftsstelle vorliegen. 
Ein Informationsblatt und die Satzung des Vereins kann auf der Homepage eingesehen werden  (www.tvbadsaeckingen.de).  Mir/uns ist bekannt, dass diese Daten 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert werden.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied Unterschrift Erziehungsberechtigter

SEPA-Lastschriftmandat
Kontoinhaber  Herr      

 Frau        
Vorname Nachname

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger TV Bad Säckingen 1881 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TV Bad Säckingen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten  Bedingungen.

 __ __ __ __ , __ __ __ __ , __ __ __ __ , __ __ __ __ , __ __ __ __ , __ __
Name der Bank BIC IBAN

Diese Ermächtigung gilt bis auf Widerruf und erlischt automatisch mit Beendigung meiner Mitgliedschaft im Turnverein Bad Säckingen 1881 e.V.

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber



Einwilligungserklärung Datenschutz 
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten (Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Emailadresse, Geschlecht, Nationalität, 
Eintrittsdatum, Bankdaten), die zur ordnungsgemäßen Mitgliederverwaltung und -betreuung 
erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung nach Art.6 Abs.1 DS-GVO und BDSG-
neu und ist in der Datenschutzverordnung der Geschäftsordnung des Vereins verankert. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten für Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere auf den Homepages des Turnvereins (inkl. 
Abteilungen) wie auch in anderen Medien wie Tageszeitung oder Broschüren 
präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben 
verwenden, auf dem Sie selbst oder Ihr Kind als Mitglied des Turnvereins eventuell 
individuell erkennbar sind/ist. Aus rechtlichen Gründen (Recht am eigenen Bild) ist 
dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie, die dafür erforderliche 
Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 

Hiermit erteile ich dem TV Bad Säckingen 1881 e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogenen 
Fotos von mir bzw. meinem Kind zu erstellen und zu veröffentlichen. Es handelt sich 
um folgende Person: 

___________________________________ 
Name Mitglied 

Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang 
mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf der 
Internetseite des TV Bad Säckingen bzw. auf dessen Abteilungsseiten. 

Ich bin darüber informiert, dass der TV Bad Säckingen ausschliesslich für den Inhalt 
seiner eigenen Internetseite bzw. der Abteilungsseiten verantwortlich ist. Es besteht 
und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TV Bad Säckingen von Art 
und Nutzung seiner Internetseite bzw. der Abteilungsinternetseiten, z.B. das 
Herunterladen von Bildern und deren anschliessender Nutzung durch Dritte. Diese 
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Veröffentlichung von Fotos und erteile dem TV 
Bad Säckingen 1881 e.V. keine Erlaubnis. 

Ort und Datum:______________________________________________ 

__________________________________ _________________________________ 
Name des Mitglieds  Name des Erziehungsberechtigten  

__________________________________ _________________________________ 
Unterschrift Mitglied,     Unterschrift Erziehungsberechtigter  
falls 16.Lebensjahr vollendet 


